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BVerwG beurteilt § 13b BauGB als europa-
rechtswidrig — alle Bebauungsplanverfahren
im AuBenbereich bediirfen einer Umweltprii-

fung

§ 13b BauGB ist unionsrechtswidrig und darf
nicht angewendet werden. Das hat das BVerwG
mit Urteil vom 18.07.2023 (Az. 4 CN 3.22) ent-
schieden. Damit ist einer aus Sicht von Natur-
und Flachenschutz hochproblematischem Frei-
stellung von wichtigen Anforderungen an eine
umweltbewusste Planung die Grundlage entzo-
gen.

Besonderer Artenschutz - Privilegierung
der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft —
Teil Il

In seinem Urteil vom 2. Marz 2023 stellte der
EuGH fest, dass die Republik Polen gegen ihre
Verpflichtungen aus den Vogelschutz- und Ha-
bitatschutzrichtlinien verstoRen hat. Die Aus-
nahmeregelung in Art. 14b Abs. 3 polnisches
Waldgesetz, nach der eine der guten fachlichen
Praxis entsprechende Waldbewirtschaftung
nicht gegen die artenschutz-rechtlichen Verbote
verstdlt, sei unionsrechtswidrig, da sie nicht die
Voraussetzungen der naturschutzrechtlichen
Ausnahmevorschriften erfille.

Innerstaatliche Kontrolle kann funktionieren
— fachaufsichtliche Weisung im Natur-
schutzrecht

Das VG Darmstadt hat in einem Beschluss vom
Juni 2023 entschieden, dass die fachaufsichtli-
che Weisung einer oberen an eine untere Natur-
schutzbehoérde nicht mit einer Klage angefoch-
ten werden kann, solange nicht die Finanzhoheit
oder andere Selbstverwaltungsrechte der Kom-
mune betroffen sind.

Die Zielabweichung, ein Planungsinstru-
ment mit Tiicken. Neue Entwicklungen in
Rechtsprechung und Gesetzgebung

Die Zielabweichung ist in der Rechtspraxis ein
sehr wichtiges Instrument des Raumordnungs-
rechts. Der Beitrag klart Gber die Praxis des Ziel-
abweichungsverfahrens auf und geht auf neuere
Tendenzen in Rechtsprechung und Gesetzge-
bung ein.

Hinweis: Sonderdruck — Der Wolf im Recht

Der neue Beitrag auf der IDUR-Homepage er-
lautert die vdlker-, europa- und bundesrechtli-
chen Vorschriften tGber den Wolf und bietet da-
mit eine Hilfe fir die Naturschutzpraxis.
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BVerwG beurteilt §13b BauGB als europa-
rechtswidrig — alle Bebauungsplanverfahren
im AuBenbereich bediirfen einer Umweltprii-

fung

Von RA Dirk TelBmer, Frankfurt a.M.
- BVerwG, Urt. v. 18.07.2023 — 4 CN 3.22 -

§ 13b BauGB hat es den Gemeinden bisher er-
mdglicht, Bebauungsplane zur Ausweisung von
Wohngebieten bis zu 10.000 m? Uberbauter
Grundflache' im Aufenbereich in einem be-
schleunigten Verfahren aufzustellen. Die damit
einhergehenden Erleichterungen gegentber
dem Regelverfahren liegen insbesondere in
dem Wegfall von Umweltprifung und Umweltbe-
richt. Zudem missen die mit der Bebauung ein-
hergehenden Eingriffe in Natur und Landschaft
nicht ausgeglichen werden. Tausende Gemein-
den hatten von der Mdglichkeit Gebrauch ge-
macht, Bebauungsplédne ohne Umweltprifung
und Naturschutzausgleich aufzustellen. Gegen
diese Vorgehensweise wurde eine Vielzahl von
Klagen geflhrt. Der vom BUND Baden-Wdrt-
temberg gegen einen § 13b-Bebauungsplan ge-
fuhrte Normenkontrollantrag aus 2019 war nun
das erste Verfahren, in dem sich das Bundes-
verwaltungsgericht mit der Vorschrift befassen
konnte. Dabei ging es um eine ca. 3 Hektar um-
fassende Bebauung des AulRenbereichs unter
Inanspruchnahme einer Streuobstwiese ohne
Umweltprifung und ohne hinreichenden Aus-
gleich.

1. VerstoB gegen SUP-Richtlinie

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Wdurttem-
berg, der den Normenkontrollantrag des BUND
als unbegrindet abgewiesen hatte, lieR® fir die
gebotene hdchstrichterliche Klarung der Rechts-
frage die Revision gegen sein Urteil zu. Im Er-
gebnis des Revisionsverfahrens hat das Bun-
desverwaltungsgericht mit Urteil vom

"Im Sinne von § 19 Abs. 2 BauNVO (das Plange-
biet selbst kann damit deutlich gréRer als 10.000
m?2 sein).
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18.07.2023 (Az. 4 CN 3.22) das Urteil des Ver-
waltungsgerichtshofs aufgehoben und den Be-
bauungsplan fir unwirksam erklart. Das Bun-
desverwaltungsgericht entschied, dass § 13b
BauGB gegen Art. 3 Abs. 1 und 5 der Richtlinie
2001/42/EG Uber die strategische Umweltpri-
fung (SUP-Richtlinie) verstof3t. Im Falle einer
Kollision zwischen unionsrechtlichen und deut-
schen Rechtsvorschriften werden letztere zwar
nicht ungultig, durfen aber aufgrund eines An-
wendungsvorrang des Unionsrechts nicht ange-
wendet werden.

Die schriftliche Urteilsbegrindung liegt zwar
noch nicht vor, die wesentliche Argumentation
I&sst sich jedoch bereits der Pressemeldung des
Gerichts entnehmen: Art. 3 Abs. 1 der SUP-
Richtlinie verlange danach fir alle Plane, die vo-
raussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen
haben, die Durchfliihrung einer Umweltprifung
und die Anfertigung eines Umweltberichts. Zwar
durften die Mitgliedstaaten geman Art. 3 Abs. 5
der SUP-Richtlinie von dieser Pflicht Ausnah-
men machen. Jedoch dirften die Ausnahmen
nicht auch solche Falle von Eingriffen erfassen,
die nach dem Sinn und Zwecke der SUP-
Richtlinie einer Umweltprifung zuzuflihren sind.
Die Mitgliedstaaten dirfen (nur) offensichtlich
unproblematische Arten von Fallkonstellationen
und solche, die sich im Ergebnis einer Vorpri-
fung als offensichtlich unkritisch erweisen, von
der SUP-Pflicht ausnehmen. Der deutsche Ge-
setzgeber hatte sich in § 13b BauGB flr eine
pauschale Ausnahme fiir die ,Art“ von Eingriffen
entschieden, die mit der Realisierung von
Wohnbebauung in dem von § 13b BauGB ge-
steckten Rahmen einhergehen — ohne weiterge-
hend danach zu differenzieren, was sich bislang
auf der betreffenden Flache an Umweltgltern
befand bzw. welche Nutzungen auf dieser statt-
fanden. Das BVerwG hat in seinem Urteil fest-
gestellt, dass dies mit den Vorgaben der SUP-
Richtlinie nicht vereinbar ist. Die Tatbestandsvo-
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raussetzungen des § 13b Satz 1 BauGB - Fla-
chenbegrenzung, Beschrankung auf Wohnnut-
zung sowie Anschluss an einen im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil — sind aufgrund der un-
terschiedlichen und gerade am Ortsrand haufig
hohen Wertigkeiten der Flachen fur die Natur
und Umwelt nicht geeignet, pauschal von einer
Unerheblichkeit der Wirkungen der Uberbauung
ausgehen zu konnen.

2. Folgen fiir die Planungspraxis

Das Urteil hat erhebliche Auswirkungen auf die
Praxis sowohl in Bezug auf laufende als auch
bereits abgeschlossene Bebauungsplanverfah-
ren, bei denen § 13b BauGB angewandt worden
ist. Der Mangel ist im Sinne von
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB beachtlich
und hat die Gesamtunwirksamkeit des Bebau-
ungsplans zur Folge. Das Bundesverwaltungs-
gericht scheint ausweislich der Pressemitteilung
dabei der Auffassung zu sein, dass der Fehler
des falschen Verfahrens gemall § 215 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 BauGB binnen eines Jahres gegen-
Uber der planenden Gemeinde schriftlich gerlgt
worden sein muss. Dies hatte der BUND Baden-
Wirttemberg im vorliegenden Fall getan. Aller-
dings fragt sich, ob §§ 214, 215 BauGB tatsach-
lich auch auf Fehler anwendbar ist, die aus ei-
nem Verstol3 des Gesetzgebers gegen unions-
rechtliche Vorgaben resultieren. Hier bleibt fur
eine weitergehende Bewertung die Urteilsbe-
grindung abzuwarten.

Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist
nur in dem konkreten Fall ergangen und hat —
anders als bei Urteilen des Bundesverfassungs-
gerichts — nicht die unmittelbare Konsequenz ei-
ner Ungultigkeit der gesetzlichen Vorschrift.
Samtliche Verwaltungsgerichte und die Verwal-
tungsbehdrden sind allerdings flr sich verpflich-
tet, nationale Vorschriften, die mit héherrangi-
gen Vorgaben des europaischen Gemein-
schaftsrechts unvereinbar sind, nicht anzuwen-
den. Da das hochste deutsche Verwaltungsge-
richt mit diesem Urteil nun die Unvereinbarkeit
des § 13b BauGB mit den europarechtlichen

Vorgaben der SUP-Richtlinie festgestellt hat, ist
dies nunmehr von allen Gerichten und Behorden
zu beachten.

Fir die Gemeinden bedeutet dies, dass lau-
fende Planaufstellungsverfahren nach § 13b
BauGB eingestellt werden missen. Es ist dann
zu entscheiden, ob die Planung ggf. neu aufge-
stellt und im Regelverfahren betrieben werden
soll. Gemeinden mit abgeschlossenen Bebau-
ungsplanverfahren nach § 13b BauGB stehen
ebenfalls vor der Entscheidung, ob sie den Plan
neu aufstellen und somit Rechtssicherheit
schaffen wollen. Denn samtliche nach § 13b
BauGB aufgestellten und unter Nutzung der eu-
roparechtswidrigen Unterlassungen beschlos-
senen Bebauungsplane sind rechtswidrig. An-
hangige bzw. binnen Jahresfrist nach Bekannt-
machung noch zu erhebende Normenkontroll-
verfahren von antragsberechtigten Personen
(insbesondere Eigentimer von im Plangebiet
oder angrenzend gelegenen Grundstlicken so-
wie anerkannte Umweltverbande) werden vo-
raussichtlich erfolgreich sein und zum gerichtli-
chen Ausspruch der Unwirksamkeit des Bebau-
ungsplans fihren.

Auf bereits gebaute Hauser, die in einem fir un-
wirksam erklarten / rechtswidrigen Bebauungs-
plan errichtet wurden, wirkt sich das Urteil des
BVerwG hingegen letztlich nicht aus. Aufgrund
der Bestandskraft von Baugenehmigungen und
des Vertrauensschutzes kommt ein Eingriff in
den Bestand nicht in Betracht. Auch soweit die
Errichtung des Hauses noch nicht abgeschlos-
sen ist, wird es wohl kein Einschreiten gegen die
Fortsetzung der Fertigstellung geben. Sofern
Baugenehmigungen allerdings noch nicht erteilt
sind, konnen diese wohl nun auch nicht mehr er-
teilt werden, bevor ein neuer — verfahrensfehler-
freier — Bebauungsplan beschlossen wurde. In
solchen Fallen wird es Verzégerungen geben,
wenn Bauherren zwar einen Bauplatz haben,
aber noch nicht Uber eine Baugenehmigung ver-
fugen. Solche werden nun erst nach Abschluss
eines neuen Bebauungsplanverfahrens erteilt
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werden kdnnen. Gleiches gilt flir Einfamilienhau-
ser im Geltungsbereich eines qualifizierten Be-
bauungsplans im Sinne des § 30 Abs. 1 BauGB,
auf dessen Grundlage die Bauherren nach den
Landesbauordnungen haufig ohne Genehmi-
gung bauen durfen, weil sich der Abschluss des
Planverfahrens wegen der Umstellung auf das
Regelverfahren mit Umweltpriifung verzdgert.

Das Urteil starkt auch den Vorrang der Innenent-
wicklung, der in § 1 Abs. 5 Satz 3 BauGB nor-
miert ist. Bebauungsplane fir die Wiedernutz-
barmachung von Flachen, die Nachverdichtung
oder andere MalRnahmen der Innenentwicklung
dirfen gemal § 13a BauGB weiterhin in be-
schleunigten Verfahren ohne planbezogene
Umweltprifung aufgestellt werden. Demgegen-
Uber missen ab jetzt alle Bebauungsplane, die
nicht die Innenentwicklung betreffen, sondern
auf den Aulienbereich jenseits der Siedlungs-
grenzen zugreifen, eine Umweltprifung haben
und den Eingriff in Natur und Landschaft kom-
pensieren.

3. Fazit

§ 13b Baugesetzbuch (BauGB) ist unionsrechts-
widrig und darf nicht angewendet werden. Das
Urteil ist von bundesweiter Bedeutung und be-
wirkt, dass Kommunen ihre nach der europa-
rechtswidrigen Vorschrift aufgestellten Planun-
gen aufheben mussen oder gerichtliche Aufhe-
bung droht. Sofern an der Planungsabsicht fest-
gehalten wird, bedarf es deren Neuauflage im
Regelverfahren unter Beachtung aller fur die
Uberplanung des AuRenbereichs gliltigen
Rechtsvorschriften.

Recht der Natur-Schnellbrief 239 — Juli/August 2023

Besonderer Artenschutz - Privilegierung
der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft —
Teil ll

Von Jan Sereda-Weidner, Kassel
- EuGH, Urt. v. 2.3.2023 - C-432/21 -

In Teil | dieses Artikels, der im Recht der Natur-
Schnellbrief 238 erschienen ist, hatte der Autor
den Sachverhalt zum Urteil sowie die Wirdi-
gung durch den EuGH bereits zusammenge-
fasst. In diesem Teil Il stellt er die Folgen der
Entscheidung fur Deutschland dar.

E. Folgen fur Deutschland

I. Der Rechtsrahmen: Die Privilegierung der
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft

Nach § 44 Abs. 4 S. 1, S. 2 BNatSchG verstoRit
die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bo-
dennutzung nicht gegen die artenschutzrechtli-
chen Verbote, wenn sie ,den in § 5 Absatz 2 bis
4 dieses Gesetzes genannten Anforderungen
sowie den sich aus § 17 Absatz 2 des Bundes-
Bodenschutzgesetzes und dem Recht der Land-
, Forst- und Fischereiwirtschaft ergebenden An-
forderungen an die gute fachliche Praxis [ent-
spricht]. Sind in Anhang IV der Richtlinie
92/43/EWG aufgefiihrte Arten, européische Vo-
gelarten oder solche Arten, die in einer Rechts-
verordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 auf-
gefiihrt sind, betroffen, gilt dies nur, soweit sich
der Erhaltungszustand der lokalen Population
einer Art durch die Bewirtschaftung nicht ver-
schlechtert.”

Die Privilegierung entspricht im Wesentlichen ih-
rer Vorgangerregelung in § 42 Abs. 4 BNatSchG
a.F. Der Unterschied zwischen den beiden Vor-
schriften besteht lediglich darin, dass § 44
Abs. 4 BNatSchG nach dem Wortlaut auch auf
die Arten anwendbar ist, die in einer Rechtsver-
ordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2
BNatSchG aufgefuhrt sind (BT-Drs. 16/12274,
S. 71). Allerdings hat der Verordnungsgeber
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noch nicht von seiner Ermachtigung Gebrauch
gemacht?.

In ihrem Gesetzentwurf zur Einfihrung des § 42
Abs. 4 BNatSchG a.F. fuhrte die Bundesregie-
rung aus, dass ,bestehende und von der Euro-
paischen Kommission anerkannte Spielraume
bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen
Vorschriften [...] genutzt [werden] [...]. Diese
Spielraume erlauben [...] eine auf den Erhal-
tungszustand der lokalen Population und nicht
rein individuenbezogene Bewirtschaftung“®. Da-
mit erziele § 44 BNatSchG ,akzeptable und im
Vollzug praktikable Ergebnisse®. Zudem zeige
die Erfahrung — so der Begriindungstext weiter
—, dass ein Nebeneinander von geschitzten Ar-
ten und einer der guten fachlichen Praxis ent-
sprechenden Bewirtschaftung mdglich sei*. Als
Beispiel gelte die Landwirtschaft, von deren Be-
wirtschaftung bestimmte Arten sogar abhangig
seien.® ,[Der] Verlust einzelner Individuen bei
der taglichen Wirtschaftsweise fuhrt daher nicht
notwendig zu einer Gefahrdung der Bestande.“®.
An dieser Stelle verweist die Begriindung auf
den Entwurf des Leitfadens der Kommission zur
Auslegung der artenschutzrechtlichen Bestim-
mungen’.

In der Tat beschreibt die Kommission in ihrem
Leitfaden von 2007 und auch in der aktualisier-
ten Fassung von 2021 die Anwendung der Ar-
tenschutzverbote auf die Land-, Forst- und Fi-
schereiwirtschaft als ,komplex* und ,problema-
tisch“®. Allerdings seien die Mitgliedstaaten auch
in diesen Fallen verpflichtet, die artenschutz-

2 Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 100. EL Ja-
nuar 2023, BNatSchG § 54 Rn. 11.

3 BR-Drs. 123/07, S. 18.

4 BR-Drs. 123/07, S. 19.

>Ebd. S. 19.

SEbd. S. 19.

"Ebd. S. 19.

8 Europaische Kommission, Leitfaden zum strengen Schutzsys-
tem, 2007, S. 33; dies., Leitfaden zum strengen Schutzsystem,
2021, S. 20.

®Ebd., S. 34 bzw. S. 21.

0 Ebd. S. 36 bzw. S. 22.

" Ebd. S. 36 bzw. S. 22.

rechtlichen Bestimmungen anzuwenden®. In Be-
zug auf die Forstwirtschaft schlagt die Kommis-
sion daher praventive Konzepte vor, die bereits
den Eintritt der Verbote verhindern'®. Als Bei-
spiele hierfur nennt sie Bewirtschaftungsplane,
die einer behordlichen Zulassung bedurfen, Ver-
haltenskodizes und Anzeigepflichten fur Holz-
einschlage.

Il. Stand der Diskussion

Im Schrifttum fanden sich bereits friih Stimmen,
die eine Privilegierung der Land-, Forst- und Fi-
schereiwirtschaft flir unionsrechtskonform hiel-
ten. Dies aus denselben Griinden, wie sie der
Gesetzentwurf zu § 42 Abs. 4 BNatSchG a.F.
nannte, das heil3t von der Kommission im Leit-
faden anerkannte Spielrdume fir Sonderrege-
lungen in Bezug auf die Land-, Forst- und Fi-
schereiwirtschaft, fehlende Praktikabilitat einer
behdrdlichen Zulassung sowie die Abhangigkeit
einiger Arten von der Bewirtschaftung'.

Allerdings erfuhr die Privilegierung auch Kritik:
So fehle der Ungleichbehandlung ein sachlicher
Grund'® oder eine Anwendung kame erst dann
in Betracht, wenn die Gute fachliche Praxis na-
her bestimmt werde'. Bei den Stimmen, die den
Privilegierungstatbestand an den artenschutz-
rechtlichen Bestimmungen der Naturschutz-
richtlinien mafen, bildeten sich zwei Positionen
heraus: Die ersten wendeten die Ausnahmere-
gelung in Art. 16 FFH-RL und Art. 9 VRL an und
kamen wegen des fehlenden Merkmals der Al-
ternativenprifung im Tatbestand der Privilegie-
rung zur Unionsrechtswidrigkeit’. Die Vertre-
ter*innen der zweiten Position zogen dagegen

2 Liitkes, NVwWZ 2008, S. 598, 601; Gassner/Heugel, Das neue
Naturschutzrecht, 2010, S. 173; Heugel, in: Lutkes/Ewer,
BNatSchG, 2. Aufl. 2018, § 44 Rn. 38 und siehe zum neuern
Schrifttum Fellenberg, in: Kerkmann/Fellenberg, Naturschutz-
recht in der Praxis, 3. Aufl. 2021, Artenschutz § 10 Rn. 73; wohl
auch Kratsch, in: Schumacher/Fischer-Huftle, BNatSchG, 3.
Aufl. 2021, § 44 Rn. 48; die UnionsrechtsmaRigkeit bestatigend
zum Teil aber aus anderen Griinden Kautz, in: Kolodziejcok/Re-
cken/Apfelbacher/lven, Naturschutz, Landschaftspflege,
BNatSchG § 44 Rn. 160 f.

'3 Ekardt/Heym/Seidel, ZUR 2008, S. 169, 177.

* Kéck, NuR 2010, S. 530, 535.

'® Sobotta, NuR 2007, S. 642, 647; Gellermann NuR 2007, S. 165,
169; Méckel, ZUR 2008, S. 57, 62; aus dem aktuellen Schrifttum
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die Artenschutzverbote des Art. 12 FFH-RL und
Art. 5 VRL als Mal3stab heran, gelangten bei der
Auslegung zu einem individuenbezogenen An-
satz und vertraten daher die Unionsrechtswid-
rigkeit der Privilegierung wegen ihres populati-
onsbezogenen Ansatzes'®. Nachdem der EuGH
2021 in der Entscheidung Skyyda Skogen den
individuenbezogenen Ansatz bestatigte, sahen
sich die Vertreter*innen dieser Ansicht bestarkt
und fanden auch neue Unterstiitzer*innen'’.

Die Rechtsprechung hat sich bislang noch nicht
an der Diskussion um die Unionsrechtswidrig-
keit beteiligt, sondern wendet § 44 Abs. 4
BNatSchG konsequent an'@,

lll. Auswirkungen auf die Diskussion und die
Anwendungspraxis

Die vorliegende Entscheidung des EuGH ent-
zieht den Vertreter*innen, die § 44 Abs. 4
BNatSchG flr unionsrechtskonform halten, nun
ein weiteres Argument. War im Anschluss an
Skydda Skogen zweifelhaft, ob die ,Umset-
zungsspielraume* einen populationsbezogenen
Ansatz erlauben, stellt der EuGH nun klar, dass
alleiniger Mafstab fir Ausnahmen die Regelun-
gen in Art. 16 FFH-RL und Art. 9 VRL sind und
beide Vorschriften keine ,Spielrdume® erdffnen,
was die Bezugnahme in den Umsetzungsvor-
schriften auf ihre Tatbestandsmerkmale betrifft.
In dieser Hinsicht ist die Entscheidung des
EuGH zum polnischen Waldgesetz auch wenig
Uberraschend. Denn der EuGH beschéaftigte
sich bereits zweimal mit Ausnahmevorschriften
im deutschen Naturschutzrecht und erklarte
beide Ausnahmen aus den gleichen Griunden

auch Lau, in: Frenz/Muggenborg, BNatSchG, 3. Aufl. 2021, § 44
Rn. 52

6 [ au/Steeck, NuR 2008, S. 386, 393; Méckel, ZUR 2008, S. 57,
62; aus dem aktuelleren Schrifttum auch Gellermann/Fischer-
Hiifite, NuR 2019, S. 234, 237 und kritisch auch Schitte/Gerbig,
in: Schlacke, GK-BNatSchG, 2. Aufl. 2018, § 44 BNatSchG Rn.
47 mit Verweis auf Rn. 27 f.

7 Gellermann, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 100. EL Ja-

nuar 2023, BNatSchG § 44 Rn. 40, BNatSchG § 44 Rn. 55; Gel-

lermann/Schumacher, NuR 2021, S. 182, 183 f.; diesen folgend
Lau, NuR 2021, S. 462, 464 Kritisch auch G/a8, in: BeckOK Um-
weltrecht, 66. Edltlon 1.4.2023 und siehe zur Entscheidung
Skydda Skogen EuGH, Urt. v. 4.3.2021, verb. Rs. C-473/19, C-
474/19, Foreningen Skydda Skogen, ECLI:EU:C:2021:166 Rn
78
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wie in der Entscheidung gegen Polen fiir unions-
rechtswidrig, namlich wegen der fehlenden Be-
zugnahme auf die Tatbestandsmerkmale in Art.
16 FFH-RL und Art. 9 VRL.

Die erste Entscheidung gegen Deutschland, die
eine Ausnahmeregelung im BNatSchG zum Ge-
genstand hatte, erging im Jahr 1987. Die Ent-
scheidung betraf den Vorlaufer der heutigen Pri-
vilegierung fur die Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft in § 20f BNatSchG 1976'° — damals
noch nicht ,die gute fachliche Praxis®, sondern
die ,ordnungsgemalde land- forst- und fischerei-
wirtschaftliche Bodennutzung®. Bereits in dieser
Entscheidung konnte der EuGH keinen entspre-
chenden Ausnahmegrund in der VRL fur die
»ordnungsgemale Bodennutzung® finden. Zu-
dem fehlte auch die Voraussetzung ,keine an-
dere zufriedenstellende Losung“?. Die zweite
Entscheidung des EuGH zu Ausnahmen im
BNatSchG betraf die Privilegierungen in § 43
Abs. 4 BNatSchG a.F., unter anderem fir zuge-
lassene Eingriffe in Natur und Landschaft. Mal3-
stab war Art. 16 FFH-RL; auch dessen Voraus-
setzungen nannte § 43 Abs. 4 BNatSchG
nicht?".

F. Fazit und Ausblick

Im Ergebnis verstolt § 44 Abs. 4 BNatSchG ge-
gen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen
der Vogelschutz- und Habitatrichtlinien und ist
wegen des Anwendungsvorranges des Unions-
rechts von Behdrden und Gerichten nicht anzu-
wenden. Droht die land-, forst- oder fischerei-
wirtschaftliche Bodennutzung gegen Zugriffs-
verbote in § 44 Abs. 1 BNatSchG zu verstol3en,

18 7.B. OVG Nordrhein-Westfalen, Beschl. v. 19.12.2019 — 21 B
1341/19, juris Rn. 62 ff; OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v.
14.10.2014 — 8 C 10233/14, juris Rn. 69; OVG Niedersachsen,
Beschl. v. 30.03.2011 — 4 LA 24/10, juris Rn 78 ff.

% Die Bundesrepublik &nderte das BNatSchG zwischenzeitlich,
ohne aber den Wortlaut der Privilegierung zu verandern, Klage-
genstand war urspringlich § 22 Abs. 3 BNatSchG 1976
(GA Da Cruz Vilaca, Schlussantrage v. 19.5.1987, Rs.
412/85, Kommission/Deutschland,

ECLI:EU:C:1987:231 Rn. 3.)

20 EuGH, Urt. v. 17.9.1987, Rs. 412/85, Kommission/Polen
ECLI:EU:C:1987:370 Rn. 17 ff.

21 EuGH, Urt. v. 10.1.2006, C-98/03, Kommission/Deutschland,
ECLI:EU:C:2006:3 Rn. 61.



Recht der Natur-Schnellbrief 239 — Juli/August 2023

115

bedarf sie einer behdrdlichen Zulassung in Form
einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG.
Die Erteilung einer Ausnahme setzt aber das
Vorliegen eines der in § 45 Abs. 7 BNatSchG
genannten Grinde voraus. Nicht genannt ist die
land-, forst- oder fischereichwirtschaftliche Ta-
tigkeit an sich, sondern lediglich die Abwendung
ernster land-, forst- oder fischereichwirtschaftli-
che Schaden (§ 45 Abs. 7 Nr. 1 BNatSchG). Die
Abholzung eines Baumes, dessen Hohlen Fle-
dermause als Ruhestatten nutzen, ware damit
unzulassig und nur unter besonderen Umstan-
den ausnahmefahig.

Hinweis auf das Sonderheft 71 - Umwelt- und
Naturschutzrecht in der Landwirtschaft

Eine Kurzvorstellung und weitere Informationen
finden Sie auf unserer Webseite unter https.://i-
dur.de/category/sonderhefte/.

Innerstaatliche Kontrolle kann funktionieren
— fachaufsichtliche Weisung im Natur-
schutzrecht

Von RAin Ursula Philipp-Gerlach, Frankfurt
a.M.

- VG Darmstadt, Beschl. v. 20.06.2023; 6 L
1446/23.DA -

Einen nicht ganz gewdhnlichen Fall hatte das
Verwaltungsgericht Darmstadt kurzfristig zu ent-
scheiden: Eine Kommune hatte eine Veranstal-
tung in einem Landschaftsschutzgebiet geplant.
Erwartet wurden mehr als 30.000 Besucher:in-
nen, die sich ca. 3.000 Oldtimer auf den ge-
schitzten Mainwiesen anschauen wollten
(,Klassikertreffen®). Schon seit einigen Jahren
ist jedoch von Seiten der oberen und auch der
obersten Naturschutzbehdérden kommuniziert
worden, dass eine solche Veranstaltung einer
Genehmigung bedarf und diese aufgrund des
Landschaftsschutzes nicht gewahrt werden
kénne. Der Naturschutzverband hatte die Pla-
nungen mitbekommen, die Verantwortlichen in

der Kommune auf die Rechtssituation hingewie-
sen und frihzeitig angeregt, das Klassikertreffen
an anderen Orten in der Kommune durchzufuh-
ren. Die kommunalen Verantwortlichen sind je-
doch den Hinweisen nicht gefolgt. Daraufhin hat
die obere Naturschutzbehdrde eine fachauf-
sichtliche Weisung erlassen, mit der der Kom-
mune aufgegeben wird, die Veranstaltung auf
den Mainwiesen, die Teil eines Landschafts-
schutzgebiets sind, weder zu genehmigen noch
zu dulden. Gegen diese Weisung ist die Kom-
mune gerichtlich vorgegangen. Das Verwal-
tungsgericht Darmstadt lehnte bereits die Zulas-
sigkeit der Klage ab (B. v. 20.06.2023; 6 L
1446/23.DA). Die Weisung stelle mangels Au-
Renwirkung kein Verwaltungsakt im Sinne des
§ 35 HVwWVfG dar.

,Die angefochtene Weisung ist im Rahmen
des fachaufsichtlichen Weisungsverhaltnis-
ses des Regierungsprasidiums als Oberer
Naturschutzbehoérde (§ 43 Abs. 2 HeNatG,
vormals § 1 Abs. 2 HAGBNatSchG) gegen-
Uber der Antragstellerin als Unterer Natur-
schutzbehorde (§ 43 Abs. 3 HeNatG, vormals
§ 1 Abs. 3 Satz 1 HAGBNatSchG) ergangen.
Gemal § 43 Abs. 1 HeNatG (vormals § 2
Abs. 1 Satz 1 HAGBNatSchG) ist zustandige
Behdrde fur den Vollzug des Naturschutz-
rechts die Untere Naturschutzbehdrde. Nach
§ 42 Abs. 3 HeNatG (vormals § 1 Abs. 3
HAGBNatSchG) werden die Aufgaben der
Unteren Naturschutzbehdrde den Kreisen
und kreisfreien beziehungsweise Sondersta-
tus-Stadten zur Erfullung nach Weisung
Ubertragen. Eine Weisung, die im Rahmen
des fachaufsichtlichen Weisungsverhaltnis-
ses gemal § 47 HeNatG (vormals § 1 Abs. 3
HAGBNatSchG) vom Regierungsprasidiums
als oberer Naturschutzbehodrde (§ 42 Abs. 2
HeNatG; vormals § 1 Abs. 2 HessAGB-
NatSchG) gegenuber einer Sonderstatus-
Stadt wie der Antragstellerin (§ 4a Abs. 2
Satz 2 HGO) als Unterer Naturschutzbehérde
(§ 42 Abs. 3 Satz 1 HeNatG; vormals § 1 Abs.
3 Satz 1 HAGBNAtSchG) ergeht, betrifft die
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Antragstellerin als untere Behdrde der Lan-
desverwaltung. Es handelt sich grundsatzlich
nicht um eine Verfiigung, die die Adressatin
in ihrer Stellung als Selbstverwaltungskdrper-
schaft (§ 1 Abs. 1 HGO) betrifft. Einer solchen
Weisung kommt nur ausnahmsweise unmit-
telbare AufRenwirkung zu, wenn sie in ihrer
Wirkung den Bereich der Weisungsunterwor-
fenheit verlasst und die Adressatin in ihrem
als Selbstverwaltungskoérperschaft zustehen-
den Recht tangiert (vgl. Hess. VGH, Urteil
vom 4. Februar 2016 - 4 A 617/14 -, BeckRS
2016, 43184).°

Eine solche Ausnahme liege nicht vor. Insbe-
sondere sei die Finanzhoheit nicht betroffen. Die
Kommune hatte argumentiert, dass die Absage
der Veranstaltung zu erheblichen finanziellen
Verlusten fuhren wirde. Hier findet das Gericht
klare Worte:

,M0gliche Belastung mit Kosten fur die Pla-
nung beziehungsweise Umplanung und die
erforderliche, aber auf den Bereich der Main-
wiesen beschrankte Absage des Klassiker-
treffens stellt vielmehr eine Folge des in An-
betracht der Stellungnahmen des eigenen
Rechtsamtes, der eigenen Unteren Natur-
schutzbehdrde und der Oberen Naturschutz-
behorde bewusst eingegangenen Risikos ei-
nes fehlerhaften naturschutzrechtlichen Ver-
waltungshandelns dar. Das Kostenrisiko ist
die Antragstellerin im Wissen Uber die natur-
schutzrechtlichen Bedenken eingegangen.
Unabhangig von der naturschutzrechtlichen
Genehmigungsfahigkeit fehlt bereits die nach
§ 3 LSGVO fir das Klassikertreffen auf den
Mainwiesen erforderliche Genehmigung
durch die Untere Naturschutzbehérde ganz-
lich. Der Magistratsbeschluss vom 31. Januar
2023 stellt keine Genehmigung dar, sondern
ist lediglich eine politische Absichtserklarung.
Es wird noch nicht einmal die Absicht endgil-
tig beschlossen, das Klassikertreffen bereits
2023 wieder stattfinden zu lassen.”

Der Naturschutzverband hatte keine Kenntnis
von der fachaufsichtlichen Weisung und hat
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ebenfalls einen Eilantrag auf Untersagung der
Veranstaltung gestellt. Der Rechtsstreit konnte
aufgrund der oben zitierten Eilentscheidung und
der Absage der Veranstaltung fur erledigt erklart
werden. In dem Einstellungsbeschluss vom
05.07.2023 (Az.: 6 L 1424/23.DA) heil’t es:

,Der Antragsteller diirfte auch als eine nach §
3 Abs. 1 UmwRG anerkannte Umweltvereini-
gung antragsbefugt nach § 1 Abs. 1 Satz 1
Nr. 5, Satz 2 UmwRG sein. Zwar wird vorlie-
gend kein Verwaltungsakt begehrt, sondern
die Untersagung einer schlicht hoheitlich be-
triebenen kommunalen Veranstaltung, so-
dass in der Hauptsache die allgemeine Leis-
tungsklage in Form der Unterlassungsklage
einschlagig ware. § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5,
Satz 2 UmwRG steht aber der Antragsbefug-
nis des Antragstellers trotz des Wortlauts in-
soweit nicht entgegen. Vielmehr durfte die
Vorschrift im Hinblick auf Art. 9 Abs. 3 des
Ubereinkommens (iber den Zugang zu Infor-
mationen, die Offentlichkeitsbeteiligung an
Entscheidungsverfahren und den Zugang zu
Gerichten in Umweltangelegenheiten (Arhus-
Konvention - AK) unionsrechtskonform da-
hingehend auszulegen sein, dass auch
Rechtsbehelfe, die ein vorhabenbezogenes
schlicht hoheitliches behérdliches Handeln
und Unterlassen - wie hier die kommunale
Veranstaltung des Klassikertreffens - betref-
fen, vom Anwendungsbereich der Vorschrift
mit umfasst sind, sofern umweltbezogene
Rechtsvorschriften berthrt werden (vgl.
EuGH, Urteil vom 8. November 2022 - C-
873/19 -, NVwZ 2023, 47). Dies ist hier die
aufgrund des § 16 Abs. 3und § 17 Abs. 1 des
Hessischen Naturschutzgesetzes  vom
19. September 1980 (GVBI. | S. 309), gean-
dert durch Gesetz vom 28. August 1986
(GVBI. | S. 253), verordnete Landschafts-
schutzgebietsverordnung ,Hessische Main-
auen" (Verordnung vom 20. Juli 1987, zuletzt
geandert am 16. Juni 2017, im Folgenden
LSGVO).”
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Wie bereits in zahlreichen anderen Fallen nut-
zen die Gerichte den § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Um-
wWRG und legen diesen weit aus, um die Klage-
befugnis von Umweltvereinigungen zu bejahen.

Nach summarischer Prifung sei der Antrag
nach § 123 Abs. 1 VWGO begrindet. Das Klas-
sikertreffen hatte einer Ausnahmegenehmigung
nach § 3 Abs. 1, 2 LSGVO bedurft. Diese hatte
voraussichtlich auch nicht erteilt werden kon-
nen, da das Befahren mit 2.000 Kraftfahrzeugen
und das Begehen der Mainwiesen durch circa
30.000 Besuchern mit dem Zweck der Unter-
schutzstellung der Mainwiesen nach summari-
scher Prifung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 und
Nr. 3 LSGVO nicht vereinbar sein durfte.

Die Kommune wollte sich Uber die gesetzlichen
Regelungen zum Schutz der Mainwiesen hin-
wegsetzen. Dem hat die Fachaufsichtsbehoérde
mit der fachlichen Weisung eine Absage erteilt.
Rechtsstaatliche Mechanismen haben sich hier
bewahrt: Die Fachaufsicht Gberwacht die Einhal-
tung der Gesetze. Dies ist gut so und sollte bei
Vollzugsdefiziten im Naturschutz immer so sein.
Den nunmehr laut werdenden lokalen politi-
schen Forderungen nach einer Aufhebung des
Landschaftsschutzes muss in Anbetracht der
europaischen und deutschen Zielsetzung zum
Erhalt und vor allem zur Wiederherstellung von
Flachen fur Natur und Landschaft eine deutliche
Absage erteilt werden.

Die Zielabweichung, ein Planungsinstru-
ment mit Tiicken. Neue Entwicklungen in
Rechtsprechung und Gesetzgebung

Von RA Tobias Kroll, Frankfurt a.M.
Einleitung

Die Zielabweichung ist in der Rechtspraxis ein
sehr wichtiges Instrument des Raumordnungs-
rechts. Um es zu verstehen, ist eine kurze Ein-
fuhrung zum Verstandnis dieses Rechtsgebiets
unerlasslich. Das Raumordnungsrecht ist die

oberste Stufe der Planungshierarchie zur Ent-
wicklung des Raumes. Nach § 1 Abs. 1 Satz 1
Raumordnungsgesetz (ROG) sind der Gesamt-
raum der Bundesrepublik Deutschland und
seine TeilrAume durch Raumordnungsplane
(ROP), durch raumordnerische Zusammenar-
beit und durch Abstimmung raumbedeutsamer
Planungen und Malinahmen zu entwickeln, zu
ordnen und zu sichern. Bis auf einige wenige
Ausnahmen erfolgt die Raumordnung auf Lan-
desebene. Auf Landesebene bildet der Landes-
entwicklungsplan (LEP) die hochste Stufe der
Vorgaben fur die Raumentwicklung. Auf der
nachstfolgenden Stufe finden sich die Regiona-
len Raumordnungsplane (RROP) der in einem
Land gebildeten Regionalverbande. Sie werden
auch kurz Regionalpléne genannt. Diese setzen
die Vorgaben des LEP auf regionaler Ebene um
bzw. konkretisieren diese. ROP regeln die Ent-
wicklung der Raumnutzung durch Ziele und
Grundsatze. Die Ziele der Raumordnung sind
fur die Fachplanung verbindliche Festsetzun-
gen, die bei allen Vorhabens- und Anlagenzu-
lassungen zu beachten sind (§§ 4 Abs. 1 Satz 1
i.V.m 3 Nr. 2 ROG). Ziele kénnen nur im Wege
einer Zielabweichungsentscheidung ,uberwun-
den“ werden. Grundsatze der Raumordnung
sind in der nachgeordneten Planung lediglich zu
bertcksichtigen (§§ 4 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. 3
Nr. 3 ROG), kénnen also ohne gesonderte Ent-
scheidung im Rahmen der Abwéagung in einer
Bauleitplanung oder Fachplanung (etwa flr
StralRen oder Schienenwege) uberwunden bzw.
~weggewogen“ werden. Flr die Planungsrechts-
praxis, insbesondere die kommunale Bauleitpla-
nung, enthalten die RROP die bedeutendsten
Vorgaben, weil auf dieser Ebene (meist im Mal}-
stab von 1:100.000) die Ziele und Grundsatze
der Raumordnung mit zeichnerischer Darstel-
lung als Vorranggebiet (Ziele) oder Vorbehalts-
gebiete (Raumordnung) rdumlich sehr konkret,
wenn auch meist nicht parzellenscharf, verortet
werden. Méchte eine Kommune nun ein neues
Baugebiet in einen Bereich entwickeln, fir den
in einem RROP ein oder gar verschiedene Vor-
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ranggebietsfestlegungen also Ziele flr die Land-
wirtschaft, fur die Freiraumnutzung (etwa Regi-
onaler Grliinzug) oder fir den Schutz der lokal-
klimatischen Verhaltnisse getroffen wurde, ist
sie an einer Ausweisung dieses Baugebietes
erst einmal gehindert. Sie kann die entgegenste-
henden Ziele aber durch einen von der zustan-
digen Landesplanungsbehoérde positiv beschie-
denen Antrag auf Abweichung von den Zielen
der Raumordnung — die Zielabweichung — Gber-
winden.

Neue Entwicklungen in der Rechtsprechung

Erforderlichkeit von Zielabweichung bei klein-
raumiger Zielbetroffenheit durch Bebauungs-

plane

In der Planungspraxis in Hessen, aber auch in
vielen anderen Bundeslandern, wurde bisher bei
kleineren Baugebieten (< 5 ha) oder bei Bauge-
bieten, die ,geringfiigig“ (< 5 ha) in Vorrangge-
biete hineinragen, eine Zielabweichung von ei-
nem RROP in der Regel nicht flr erforderlich er-
achtet, weil RROP nicht parzellenscharfe Ziel-
festlegungen beinhalten und weil bei der Dar-
stellungsgroRe der Plane von 1:100.000 Ge-
biete mit einer GréRe < 5 ha kaum erkennbar
waren. Durch Beschluss vom 18.10.2022 in der
Sache 4 B 1069/22.N zu einem Bebauungsplan,
der eine Flache von etwas mehr als 3 ha mit ei-
nem Wohngebiet Uberplant hat, die im RROP
als Vorranggebiet fur die Landwirtschaft ge-
kennzeichnet war, hat der Hessische Verwal-
tungsgerichtshof (HessVGH) dieser Praxis ei-
nen Riegel vorgeschoben: Eine Uberplanung ei-
ner solchen Flache ist nach Auffassung des
HessVGH ohne Zielabweichung nicht zulassig.
Nach den Vorgaben des einschlagigen RROP
ist zwar die Ausweisung von Wohngebieten
dann, wenn keine ,Vorranggebiete Siedlung,
Planung“ ausgewiesen sind, unterhalb der Dar-
stellungsgrenze von 5 Hektar zu Lasten von
,vorbehaltsgebieten fur die Landwirtschaft® (=
Grundsatz der Raumordnung) maéglich. In den
sog. ,Vorranggebieten fiur die Landwirtschaft”
hat nach dem RROP die landwirtschaftliche Bo-
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dennutzung hingegen Vorrang vor anderen Nut-
zungsanspruchen. Dies ist eine Zielvorgabe des
RROP, fir die der RROP zudem keine ,Darstel-
lungsgrenze® vorgesehen hat, unterhalb derer
die Zielsetzung ihre Verbindlichkeit verliert.
Diese Rechtsprechung wird zumindest in Hes-
sen dazu flhren, dass zuklnftig auch bei Be-
bauungsplanen, die kleinrdumig Flachen in An-
spruch nehmen (wollen), fur die entgegenste-
hende Ziele der Raumordnung bestehen, ein
Zielabweichungsverfahren durchgefihrt werden
muss. Die Entscheidung des HessVGH durfte
aber auch Uber Hessen hinaus Wirkungen fir
die Rechtspraxis in der Bauleitplanung haben.
Gewisse Unscharfen werden an den Randern
zeichnerisch dargestellter Zielfestlegungen aber
weiterhin bestehen bleiben, wenn die Ziele nicht
parzellenscharf oder an konkret erkennbaren
Ortsmarken anknlpfend, sondern nur gebiets-
scharf dargestellt werden. Das lasst sich bei Pla-
nen mit einem Malistab von 1:100.000 kaum
vermeiden.

Rechtskontrolle von Zielabweichungsentschei-
dungen

Eine ganzlich andere Frage ist, wer Zielabwei-
chungsentscheidungen wie gerichtlich kontrol-
lieren lassen kann. Eine Zielabweichung ist ein
Verwaltungsakt. Ein Klagerecht besteht natir-
lich fur denjenigen, der geltend machen kann,
einen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer
Zielabweichung in bestimmten Umfang zu ha-
ben, also den (potentiell) Beginstigten einer
Zielabweichung. Da eine Zielabweichung an-
ders als eine konkrete Zulassungsentscheidung
nach ganz herrschender Auffassung in aller Re-
gel keine Drittwirkung entfaltet, weil die Ziele der
Raumordnung nicht zum Schutz bestimmter ab-
grenzbarer Personenkreise gesetzt werden, be-
steht allerdings ebenso in aller Regel kein An-
fechtungsrecht fir Dritte. Nach der letzten Ande-
rung des Umweltrechtsbehelfsgesetzes (Um-
WRG) und insbesondere vor dem Hintergrund
jungster Rechtsprechung des EuGH zu Klage-
rechten von anerkannten Vereinigungen steht



Recht der Natur-Schnellbrief 239 — Juli/August 2023

119

allerdings im Raum, dass Zielabweichungen im-
merhin von anerkannten Vereinigungen ange-
fochten werden kdénnen. Diese Frage lasst sich
gegenwartig mangels hdchstrichterlicher Ent-
scheidung noch nicht abschlieRend beantwor-
ten, soll aber am 28.09.2023 durch das Bundes-
verwaltungsgericht weiter geklart werden.

Ein Klagerecht fur anerkannte Umweltvereini-
gungen durfte auf Basis des UmwRG zumindest
fir die Falle anzunehmen sein, bei denen eine
Zielabweichung ergangen ist, obwohl bei richti-
ger Rechtsanwendung eigentlich ein Verfahren
zur Anderung (oder Neuaufstellung) eines
RROP hatte durchgefiihrt werden missen.
Denn bei einer Anderung eines RROP haben
anerkannte Vereinigungen grundséatzlich ein Be-
teiligungsrecht, an das auch ein Klagerecht an-
knUpft. Eine solches RROP-
Anderungsverfahren wird dann erforderlich,
wenn die Tatbestandsvoraussetzungen des § 6
Abs. 2 ROG nicht erfillt sind, also die Abwei-
chung unter raumordnerischen Gesichtspunk-
ten nicht vertretbar ist und/oder die Grundziige
der Planung berlUhrt werden.

Denkbar ist aber auch noch ein wesentlich um-
fassenderes Klagerecht, wenn man bedenkt,
dass der Regionalplan seinerseits ein Planwerk
ist, das nach einer umfassenden Abwagung ei-
nen Schlusspunkt zur vorgesehenen raumlichen
Entwicklung in einer Region setzt. Dabei wird
auch eine auf die Planungsregion bezogene Al-
ternativenprifung fir die rdumliche Verortung
von Zielen der Raumordnung durchgefiihrt, wo-
bei die verfahrensrechtlichen Vorschriften des
Unionsrechts (SUP-Richtlinie bzw. Richtlinie
2001/42/EG) zu beachten sind. Eine solche Pru-
fung erfolgt im Rahmen einer Zielabweichung
nicht. Die Zielabweichung lasst aber von einem
endabgewogenen RROP Ausnahmen zu, stellt
also eine Planabweichung dar und kdnnte mithin
selbst als (Teil-)Plan im Sinne des Art. 3 Abs. 2
RL 2001/42/EG zu beurteilen sein. Insofern
scheint die Forderung, dass auch im Rahmen ei-

ner Zielabweichung eine regionbezogene Alter-
nativenprifung fur ein zur Zielabweichung vor-
gesehenes Vorhaben bzw. einen entsprechen-
den Bebauungsplan durchgefihrt wird, nicht vol-
lig von der Hand zu weisen zu sein. Darauf deu-
tet auch die Rechtsprechung des EuGH zu ei-
nem der Zielabweichung vergleichbaren
Rechtsinstrument in Belgien hin (vgl. EuGH, U.
v. 01.06.2018, C-160/17).

Neue Entwicklung in der Rechtsetzung

Jenseits der zuvor dargestellten Fragestellun-
gen hat auch der Gesetzgeber an die Regelun-
gen uber die Zielabweichung durch Gesetz zur
Anderung des Raumordnungsgesetzes und an-
derer Vorschriften (ROGANdG) vom 22.03.2023
(BGBI. 2023 | Nr. 88 vom 28.03.2023) Hand an-
gelegt. Mit diesem Gesetz wird § 6 Abs. 2 ROG
mit Wirkung zum 28.09.2023 neu gefasst. In der
Neufassung des § 6 Abs. 2 ROG soll die zustan-
dige Raumordnungsbehdrde einem Antrag auf
Abweichung von einem Ziel der Raumordnung
stattgeben, wenn die Abweichung unter raum-
ordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und
die Grundziige der Planung nicht berthrt wer-
den. War die Zielabweichung in der bislang gul-
tigen Fassung in das Ermessen der zustandigen
Raumordnungsbehérde gestellt, will der Gesetz-
geber mit der Neuregelung das Instrument der
Zielabweichung weiter starken bzw. ausweiten
(BT-Drucksache 20/4823, S. 22), indem bei Vor-
liegen der Tatbestandsvoraussetzungen regel-
maRig eine Zielabweichung zu erteilen ist und
nur bei Abweichung vom Regelfall, also bei Vor-
liegen besonderer Umstande, eine Zielabwei-
chung nicht erteilt wird. Damit soll auch den Be-
denken der EU-Kommission begegnet werden,
die diese im Rahmen zweier Vertragsverlet-
zungsverfahren (2008/4946 und 2009/4580) ge-
gen Deutschland gedulert hat. Die Vertragsver-
letzungsverfahren betreffen Bedenken hinsicht-
lich Regelungen in RROP einzelner Lander zur
raumlichen Steuerung des grofflachigen Einzel-
handels hin in zentrale Orte beziehungsweise in
integrierte Lagen. Diese Regelungen in RROP
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kénnten nach Auffassung der EU-Kommission
nicht mit der Dienstleistungs- und Niederlas-
sungsfreiheit vereinbar sein. Zwar werde aner-
kannt, dass das Zielabweichungsverfahren
grundsatzlich Flexibilitdt fir eine sachgerechte
Einzelfallentscheidung ermdogliche. Die Kom-
mission halt aber den gesetzlichen Entschei-
dungsmalfstab flir intransparent wegen des der
Raumordnungsbehérde nach bislang geltender
Rechtslage eingeraumten Ermessens (vgl. auch
hierzu BT-Drucksache 20/4823, S. 22). Dass
diese Vertragsverletzungsverfahren eine fir alle
Falle der Zielabweichung (etwa fur kleine Wohn-
gebiete) vorgesehene Anderung des Verfahrens
in der verabschiedeten Weise rechtfertigen
mussten, erscheint vor dem Hintergrund ande-
rer Ziele (Minderung des Flachenverbrauchs)
auch zweifelhaft, ohne dass dem Autor die Ein-
zelheiten aus den Vertragsverletzungsverfahren
bekannt sind. Zweifelhaft erscheint weiter, dass
mit einer Regelzielabweichung bei Vorliegen der
Tatbestandsvoraussetzungen  (Vertretbarkeit
der Zielabweichung und Nichtberihren der
Grundzlige der Planung) tatsachlich ein Mehr an
Transparenz erreicht wird. Gerade bei der Tat-
bestandsvoraussetzung des ,Nichtberihrens
der Grundzuge der Planung® ist je nach Einzel-
fall und

Formulierung eines RROP eine grofle Band-
breite an Auslegungsmaglichkeiten denkbar, die
auch in der Praxis bislang wesentlich haufiger
eine Ablehnung eines Zielabweichungsantrages
hervorgerufen haben dirfte als dies auf der
Rechtsfolgenseite durch eine intransparente
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Auslbung des Ermessens der Fall gewesen ist.
Je nach Ausgang des Verfahrens vor dem Bun-
desverwaltungsgericht konnte die Neufassung
des § 6 Abs. 2 ROG auch schon am Tag seines
Inkrafttretens hinfallig werden. Wie es mit der
Zielabweichung weitergeht, bleibt aktuell sehr
spannend.

Hinweis: Sonderdruck — Der Wolf im Recht

Die Anzahl der Wdlfe nimmt weiter zu und mit ihr
auch die kontroversen Diskussionen aufgrund
der unterschiedlichen Interessen, die durch die
Ruckkehr des Wolfes tangiert werden.

Der Wolf ist nach Vélkerrecht (Washingtoner Ar-
tenschutzibereinkommen und Berner Konven-
tion), nach Unionsrecht (FFH-Richtlinie und Ver-
ordnung (EG) Nr. 338/97) und nach Bundes-
recht (§ 7 Abs. 2 BNatSchG) streng geschiitzt.
Aufgrund dieser Einstufung (auf internationaler
Ebene) fallt eine Abwagung im Streitfall zuguns-
ten der streng geschitzten Art aus. Dem Bund,
den Landern und den Naturschutzbehérden ver-
bleibt dabei lediglich ein kleiner Beurteilungs-
spielraum, um einige der einander entgegenste-
henden Interessen in angemessenen Einklang
miteinander zu bringen.

Der Sonderdruck, der auf unserer Homepage
(https://idur.de/category/sonderhefte/sonder-
drucke/) von heute an abgerufen werden kann,
erlautert ausfuhrlich die neue Rechtslage rund
um das kontrovers diskutierte Thema Wolf und
bietet damit eine hilfreiche Ubersicht fiir die Pra-
Xis.

Impressum: Herausgeber im Selbstverlag: Informationsdienst Umweltrecht e.V. (IDUR), Niddastr. 74, 60329 Frankfurt am Main, Tel: (069) 25 24 77,
Fax: 25 27 48. E-MAIL: info@idur.de, Internet: www.idur.de, Redaktion: Caroline Moog. Verantwortlich fiir namentlich gekennzeichnete Beitrage: die
Verfasserinnen und Verfasser. Leser*ilnnenbriefe sind keine redaktionellen MeinungsauRerungen. Die Redaktion behalt sich bei Leserinnenbriefen das
Recht auf Kiirzung vor. Copyright: © IDUR e.V. Der Recht der Natur-Schnellbrief und alle in ihm enthaltenen Beitrage sind urheberrechtlich geschitzt. Mit
Ausnahme der gesetzlich zugelassenen Falle ist eine Verwertung ohne schriftliche Einwilligung der Verleger strafbar. Druck: Griine Liga Brandenburg in
Potsdam. Der Verkaufspreis ist durch Mitglieder- und Férderbeitrdge abgegolten. ISSN 0946-1671




	ISSN 0946-1671
	Recht der Natur
	Juli/August 2023
	IDUR im Internet: www.idur.de
	BVerwG beurteilt § 13b BauGB als europarechtswidrig – alle Bebauungsplanverfahren im Außenbereich bedürfen einer Umweltprüfung
	Besonderer Artenschutz – Privilegierung der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft – Teil II
	Innerstaatliche Kontrolle kann funktionieren – fachaufsichtliche Weisung im Naturschutzrecht
	Die Zielabweichung, ein Planungsinstrument mit Tücken. Neue Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung
	Hinweis: Sonderdruck – Der Wolf im Recht
	BVerwG beurteilt §13b BauGB als europarechtswidrig – alle Bebauungsplanverfahren im Außenbereich bedürfen einer Umweltprüfung
	Besonderer Artenschutz – Privilegierung der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft – Teil II
	Innerstaatliche Kontrolle kann funktionieren – fachaufsichtliche Weisung im Naturschutzrecht
	Die Zielabweichung, ein Planungsinstrument mit Tücken. Neue Entwicklungen in Rechtsprechung und Gesetzgebung
	Hinweis: Sonderdruck – Der Wolf im Recht

